
 

Land Burgenland 
Daniela Winkler Hans Peter Doskozil 
Landesrätin Landeshauptmann 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

        Eisenstadt, im September 2020 

 
Liebe Eltern! 
Werte Erziehungsberechtigte! 
 
Der Start in ein neues Schuljahr, insbesondere der erste Tag in der Schule oder im Kindergarten ist 
für eine Familie ein besonderer Tag. Mit dem Kindergarten und der Schule beginnt für die Kinder, 
aber auch für die Eltern ein neuer Lebensabschnitt und Veränderungen nehmen ihren Lauf. 
Unter veränderten Vorzeichen steht auch der heurige Schulbeginn und jener im Kindergarten. Die 
Entwicklung des Corona-Virus und die aktuelle Situation wirft für alle Beteiligten viele Fragen auf 
und sorgt vielfach für Verunsicherung. Wir haben seitens des Landes während der Sommerferien 
unsere Hausaufgaben gemacht und für Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder und für die Pädagoginnen und 
Pädagogen Maßnahmen erarbeitet, die einen reibungslosen Ablauf in den burgenländischen 
Bildungseinrichtungen garantieren sollen, aber auch die Vorgehensweise bei Verdachts- oder 
Krankheitsfällen detailliert beschreiben. Damit wollen wir in den Kindergärten und Schulen das Maß 
an Sicherheit erhöhen.  
Beiliegend finden Sie ein Informationsblatt mit einem Überblick zu COVID-19, in dem mögliche 
Szenarien dargestellt sind und das Auskunft über die Verhaltensweisen in den unterschiedlichen 
Fällen gibt.  
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiter des Amtes der burgenländischen 
Landesregierung unter der Telefonhotline 057 600-1030 gerne zur Verfügung. Die Ansprechstellen 
in der Bildungsdirektion für die jeweiligen Bezirke finden Sie unter http://www.bildung-bgld.gv.at. 
Fragen zu den Schulen können auch direkt an das Postfach fragen-schule@bildung-bgld.gv.at oder 
in Kindergartenangelegenheiten an fragen-kiga@bgld.gv.at gerichtet werden.  
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Schul- und Kindergartenjahr und dass Sie und 
Ihre Familien gesund bleiben! 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

  

Mag.a (FH) Daniela Winkler 
Landesrätin 

Mag. Hans Peter Doskozil 
Landeshauptmann 

 

Land Burgenland 
hans-peter.doskozil@bgld.gv.at ● Telefon +43 57 600-2200 
daniela.winkler@bgld.gv.at ● Telefon +43 57 600-2120 
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Land Burgenland 
 

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit 
Hauptreferat Gesundheit 

 
 

COVID-19 Elterninformationsblatt 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Zum Zwecke eines Überblicks, wie sich die derzeit vorherrschende Corona-Krise auf die 
Burgenländischen Bildungseinrichtungen auswirkt, darf nachstehendes COVID-19 
Elterninformationsblatt zur Kenntnis gebracht werden. 
 
Was ist COVID-19? 
 
COVID-19 wird vom SARS-CoV-2 Virus ausgelöst. Das Virus verursacht vorwiegend Symptome im 
Bereich der oberen Atemwege (Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit), teilweise einhergehend mit 
klassischen Symptomen eines grippalen Infektes wie Fieber, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Es 
kann auch zu einem vorübergehenden Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns und zu 
Beschwerden des Verdauungstraktes kommen. Generell jedoch ist die Symptomatik von Covid-19 
keine spezifische, weshalb diese Viruserkrankung nicht alleine durch das Vorhandensein von 
Symptomen von anderen viralen Erkrankungen unterschieden werden kann. Erst ein Labortest kann 
darüber mit Sicherheit Auskunft geben.  
 

 
Ein mehrmaliges Niesen, eine leicht rinnende Nase ohne sonstige Symptome oder ein 
einmaliges Husten allein ist noch kein Anlass für eine Abklärung. 
 

 
Wie kann man sich anstecken? 
 
Die Übertragung erfolgt über den Weg der Tröpfcheninfektion. Direkter körperlicher Kontakt oder 
aus nächster Nähe miteinander sprechen sind die kritischen Faktoren, um angesteckt zu werden. 
Deshalb tragen wir in unterschiedlichen Situationen zum Schutz des Gegenüber Mund-Nasen-
Schutz. Kurzfristiges aneinander Vorbeigehen, ohne unmittelbar angehustet zu werden, reicht nicht 
für eine Ansteckung aus. 
 
Hat man sich angesteckt, so kann es bis zu 14 Tagen dauern, bis sich die ersten Symptome 
bemerkbar machen. Ab dem Zeitpunkt des Auftretens von Symptomen gilt man für insgesamt 10 
Tage als ansteckend. 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das Einhalten des Mindestabstandes von 1m sowie das 
regelmäßige Händewaschen sind daher von essentieller Wichtigkeit, um eine Ansteckung zu 
verhindern. 
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Aktuelles Vorgehen der Burgenländischen Bildungseinrichtungen bei Covid-19- Infektionen 
 
Die COVID-19-Situation in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen und Schulen wurde von 
der Gesundheitsbehörde über die letzten Wochen genau beobachtet. Dabei konnte festgestellt 
werden, dass nur sehr wenige Fälle aufgetreten sind, die positiv auf das Virus getestet wurden. Auch 
in Studien wurde bestätigt, dass es in Bildungseinrichtungen nur zu ganz wenigen Infektionsketten 
kommt.  
Damit eine weitestgehend kontinuierliche Betreuung der Kinder ermöglicht werden kann, wird unter 
Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen nachfolgende neue Vorgehensweise in 
Bildungseinrichtungen festgelegt: 
 

 
VERDACHTSFÄLLE 

 
Verdachtsfälle, also Menschen mit Symptomen, müssen zu Hause bleiben und getestet werden.  
 
Andere Kinder, die nur Kontakt zu einem Verdachtsfall hatten, selbst aber keine Symptome 
aufweisen, dürfen vorläufig - bis zum Vorliegen eines positiven Testergebnisses beim Verdachtsfall 
- weiter in der Bildungseinrichtung betreut bzw. unterrichtet werden. Sie werden von der 
Gesundheitsbehörde bzw. der Bildungseinrichtung entsprechend informiert. 
 
Ausnahme: Die symptomatische Person hatte selbst Kontakt zu einem bestätigten Fall. Dann 
müssen die engen Kontaktpersonen bzw. – sofern seitens der Gesundheitsbehörde bereits 
kategorisiert – die K1-Kontaktpersonen schon ab dem Folgetag bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses vorsorglich zu Hause bleiben. 
 

 
POSITIVES TESTERGEBNIS 

 
Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, werden die Kategorie 1 Kontaktpersonen in Folge 
behördlich für 10 Tage unter Heimquarantäne gestellt. 
 
Alle weiteren Maßnahmen (z.B. Schließung der Gruppe/Einrichtung, Desinfektion, etc.) erfolgen 
entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde. 
 
Nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde und Erreichung der entsprechenden 
Warnstufe der „Corona-Ampel“ kann in Einzelfällen eine vorübergehende Schließung einer 
Schule oder elementarpädagogischen Einrichtung beispielsweise bei gehäuften 
Erkrankungsfällen (behördliche Schließung – je nach epidemiologischer Lage) oder aufgrund des 
Umstandes, dass zahlreiche Kategorie 1 Kontaktpersonen unter dem Personal sind (Schließung aus 
personellen Gründen) erfolgen. In diesem Fall werden Sie rechtzeitig darüber informiert.  
Nach Möglichkeit soll jedoch in den Schulen und elementarpädagogischen Einrichtungen für alle 
Personen mit Förder- und Betreuungsbedarf ein Notbetrieb aufrechterhalten werden. 
 
Vorgehensweise bei Abholung des symptomatischen Minderjährigen 
 
Um Menschenansammlungen zu vermeiden, soll nur eine obsorgeberechtigte Person zur 
Betreuungseinrichtung oder Schule kommen. Der/die Obsorgeberechtigte wird gebeten, vor der 
Einrichtung mit Mund-Nasenschutz und mindestens 1 Meter Abstand auf weitere Anweisungen zu 
warten. 
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Folgende Maßnahmen sind bei konkreten Verdachts- oder Erkrankungsfällen zu ergreifen: 
 
 

SZENARIO A 
Betroffene Person befindet sich zum Zeitpunkt des Auftretens von COVID-19 Symptomen 
NICHT IN DER BILDUNGSEINRICHTUNG. 
 
Betroffene Personen können minderjährige Personen, obsorgeberechtigte Personen oder Personal der 
Bildungseinrichtung sein.  
 

A1 
Wählen Sie 1450, schildern Sie den Sachverhalt und folgen Sie den weiteren 
Anweisungen. 
Im Falle eines bestehenden COVID-19 Verdachts werden die Informationen an das 
COVID-19 Telefonteam, welches immer von einem Epidemiearzt besetzt ist, weitergeleitet. 
Dieser Epidemiearzt bzw. Amtsarzt entscheidet, ob ein Abstrich durchzuführen ist 

 

A2 Melden Sie den gegenständlichen Sachverhalt umgehend in der Bildungseinrichtung. 
 

A3 Lassen Sie Ihr Kind unbedingt zu Hause. 

  

A4 In weiterer Folge erfolgt die erforderliche Testung grundsätzlich im häuslichen Umfeld oder 
im Rahmen einer „Drive-In-Testung“. Diesbezüglich wird die 
betroffene/obsorgeberechtigte Person von der Gesundheitsbehörde kontaktiert. 

 

A5 
 
Sobald das Testergebnis vorliegt, werden Sie von der Gesundheitsbehörde über die 
weiteren Schritte verständigt. 
 

  

A6 
Vorgaben bei vorliegendem Testergebnis: 

Ø Ist das Testergebnis negativ, gilt die übliche Vorgehensweise im Krankheitsfall. 

Ø Ist das Testergebnis positiv (bestätigter Fall), wird die Gesundheitsbehörde für 
die betroffene Person und die Kategorie I Kontaktpersonen in der Folge für 10 Tage 
Heimquarantäne anordnen. 
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SZENARIO B 
Betroffene Person befindet sich zum Zeitpunkt des Auftretens von COVID-19 
Symptomen IN DER BILDUNGSEINRICHTUNG. 
 

Betroffene Personen können minderjährige Personen, obsorgeberechtigte Personen oder Personal der 
Bildungseinrichtung sein.  
 

B1 
Ihr Kind wird bis zum Eintreffen eines Obsorgeberechtigten von einer Aufsichtsperson 
unverzüglich in einen separaten Raum der Einrichtung begleitet und somit 
unverzüglich von den anwesenden Personen isoliert.  
 

 

B2 
Danach werden Sie umgehend von der Leitung der Bildungseinrichtung kontaktiert und 
es wird mit Ihnen abgeklärt, wer bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 
anrufen soll (Obsorgeberechtigter, Bildungseinrichtung), um den Sachverhalt zu 
schildern und die weiteren Schritte abzuklären. 
 

 

B3 

Die weitere Vorgangsweise sowie Testungen und ähnliche Maßnahmen werden von der 
örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde verfügt. 

Ø Sofern die Gesundheitsbehörde anordnet, dass die symptomatische 
minderjährige Person umgehend von Ihnen abgeholt werden soll und die weitere 
ärztliche Abklärung zu Hause erfolgt (Normalfall), wird umgehend mit Ihnen 
Kontakt aufgenommen und nach Rücksprache die Abholung organisiert. 

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, soll nur eine obsorgeberechtigte Person 
kommen. Bitte warten Sie vor der Einrichtung mit Mund-Nasen-Schutz und mind. 1m 
zu anderen Personen, bis Ihnen Ihr Kind von der zuständigen PädagogIn übergeben 
wird. 

Ø Sofern die Gesundheitsbehörde die nähere Abklärung vor Ort anordnet, wird 
auch hier unmittelbar Kontakt mit Ihnen aufgenommen. Diesbezüglich wurde 
Ihnen seitens der Bildungseinrichtung eine Erklärung ausgehändigt, ob Sie bei 
einer allfälligen Testung Ihres Kindes als Obsorgeberechtigte anwesend sein 
möchten.  

 

B4 
Die Heimreise mit einem symptomatischen Kind („Verdachtsfall“) darf auf keinen Fall in 
öffentlichen Verkehrsmitteln stattfinden. Mit Ausnahme der Nutzung einer „Drive-In-
Testung“ ist der direkte Heimweg anzutreten (keine Einkäufe mehr!). 

  

B5 

In weiterer Folge erfolgt dann die Testung Ihres Kindes grundsätzlich zu Hause oder im 
Rahmen einer „Drive-In-Testung“. Diesbezüglich werden Sie von der 
Gesundheitsbehörde kontaktiert. 
 

Ø Sobald das Testergebnis vorliegt, werden Sie von der Gesundheitsbehörde 
über die weiteren Schritte informiert 

  

B6 
Vorgaben bei vorliegendem Testergebnis: 

Ø Ist das Testergebnis negativ, gilt die übliche Vorgehensweise im Krankheitsfall. 

Ø Ist das Testergebnis positiv (bestätigter Fall), wird die Gesundheitsbehörde für 
die betroffene Person und die Kategorie I Kontaktpersonen in der Folge für 10 
Tage Heimquarantäne anordnen.  
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Wenn die vom BMBWF angekündigte und unterhalb dargestellte „Corona-Ampel“ in Geltung ist, kommen die je nach Ampelfarbe dargestellten 
Hygienevorkehrungen sowie Schutzmaßnahmen zur Anwendung. 
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Wie kann ich als Elternteil meinen Arbeitgeber über meine Abwesenheit informieren? 
 
Hinsichtlich der Ausstellung einer Bestätigung über die angeordnete Verkehrsbeschränkung und 
deren Zeitraum wenden Sie sich bitte an die für Sie örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
(BH). 
 
Die aktuellen Kontaktdaten der Bezirksverwaltungsbehörden lauten:  
 
BH Neusiedl am See 
7100 Neusiedl am See, Eisenstädter Straße 1a 

Telefon: 057-600/4299 

bh.neusiedl@bgld.gv.at 

 

 
BH Eisenstadt Umgebung 
7000 Eisenstadt, Ing. Julius Raab-Straße 1 

Telefon: 057-600/4188 

bh.eisenstadt@bgld.gv.at 

 

 
BH Mattersburg 
7210 Mattersburg, Marktgasse 2 

Telefon: 057-600/4300 

bh.mattersburg@bgld.gv.at 

 

 
BH Oberpullendorf 
7350 Oberpullendorf, Hauptstraße 56 

Telefon: 057-600/4499 

bh.oberpullendorf@bgld.gv.at 

 
BH Oberwart 
7400 Oberwart, Hauptplatz 1 

Telefon: 057-600/4591 

bh.oberwart@bgld.gv.at 

 
BH Güssing 
7540 Güssing, Hauptstraße 1 

Telefon: 057-600/4691 

bh.guessing@bgld.gv.at 

 
BH Jennersdorf 
8380 Jennersdorf, Hauptplatz 15 

Telefon: 057-600/4700 

bh.jennersdorf@bgld.gv.at 

 

 
Magistrat der Freistadt Rust 
7071 Rust, Conradplatz 1 

Telefon: 02685/202 

post@rust.bgld.gv.at 

 
Magistrat der Freistadt Eisenstadt 
7000 Eisenstadt, Hauptstraße 35 

Telefon: 02682/705 0 

rathaus@eisenstadt.at 

 

 

 
Amt der Burgenländischen Landesregierung ● A-7000 Eisenstadt ● Europaplatz 1 

Telefon +43 57 600-0 ● Fax +43 2682 61884 ● E-Mail anbringen@bgld.gv.at 
www.burgenland.at ● Datenschutz https://www.burgenland.at/datenschutz 


